
Verwaltungsvorschrift 
des Wissenschaftsministeriums 

Baden-Württemberg über die Beschäftigung
von Lehrkräften für besondere Aufgaben 

als Fremdsprachenlektorinnen und
Fremdsprachenlektoren an den Hochschulen
des Landes (VwV Fremdsprachenlektoren)

Vom 25. November 2003 – Az.: 13-7341.810/7/1 –

Das Wissenschaftsministerium erlässt im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium nachstehende Verwaltungsvor-
schrift über die Beschäftigung von Lehrkräften für beson-
dere Aufgaben als Fremdsprachenlektorinnen und Fremd-
sprachenlektoren an den Hochschulen des Landes:

1 Allgemeines
1.1 Diese Verwaltungsvorschrift gilt für die Beschäf-

tigung von Lehrkräften für besondere Aufgaben zur
Ausbildung in fremden Sprachen, deren Mutter-
sprache die zu vermittelnde Fremdsprache ist (nach-
stehend »Fremdsprachenlektoren«) an den Univer-
sitäten, Pädagogischen Hochschulen und Fachhoch-
schulen des Landes (im Folgenden »Hochschulen«).

Für Frauen und Männer gelten die Funktions-, Sta-
tus- und andere Bezeichnungen in geschlechtsspezi-
fischer Form.

1.2 Fremdsprachenlektoren sind Lehrkräfte für beson-
dere Aufgaben im Sinne von § 56 des Hochschulrah-
mengesetzes (HRG). Ihnen obliegt überwiegend die
Vermittlung praktischer Fertigkeiten und Kenntnisse
in lebenden Fremdsprachen; hierzu sollen Lehr-
kräfte beschäftigt werden, deren Muttersprache die
zu vermittelnde Fremdsprache ist.

2 Einstellungsvoraussetzungen
2.1 Die Einstellung setzt voraus

2.1.1 ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem für
die Lehrtätigkeit geeigneten Fachgebiet (vorzugs-
weise in der zu vermittelnden Fremdsprache),

2.1.2 möglichst eine mehrjährige hauptberufliche Tätig-
keit in der Fremdsprachenausbildung und

2.1.3 angemessene Kenntnisse der deutschen Sprache.

2.2 Personen, die die Fremdsprache nicht als Mutter-
sprache führen, jedoch über entsprechende Fremd-
sprachen- und Landeskenntnisse verfügen, dürfen
ausnahmsweise als Fremdsprachenlektor beschäftigt
werden, insbesondere wenn auf eine Stellenaus-
schreibung keine qualifizierten Bewerbungen von
fremdsprachlichen Personen im Sinne der Nr. 1.2
Satz 2 Halbsatz 2 eingegangen sind.

3 Arbeitszeit, Lehrverpflichtung
3.1 Die regelmäßige Arbeitszeit richtet sich nach der

Verordnung der Landesregierung über die Arbeits-
zeit der Beamten und Richter des Landes vom
29. Januar 1996 (GBl. S. 76) in der jeweils geltenden
Fassung.

3.2 Im Rahmen der Arbeitszeit richtet sich der Umfang
der Lehrverpflichtung von Fremdsprachenlektoren
an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen
nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit
Nr. 7 Abs. 1 der Lehrverpflichtungsverordnung –
LVVO – vom 11. Dezember 1995 (GBl. 1996 S. 43)
in der jeweils geltenden Fassung. Entsprechendes
gilt für die Fachhochschulen.

3.3 Lehrveranstaltungen werden nach § 2 Abs. 4 ff.
LVVO auf die Lehrverpflichtung angerechnet (An-
rechnungs-/Gewichtungsfaktor).

4 Vergütungsgruppen
4.1 Fremdsprachenlektoren mit einem ausländischen

akademischen Studienabschluss, der gleichwertig*
ist mit einer abgeschlossenen wissenschaftlichen
Hochschulbildung im Sinne der Protokollnotiz Nr. 1
zu Teil I der Anlage 1a zum BAT, erhalten eine Ver-
gütung entsprechend der Verg.Gr. II a BAT.

4.2 Fremdsprachenlektoren mit einem ausländischen
akademischen Studienabschluss, der nicht gleich-
wertig* mit einer abgeschlossenen wissenschaftli-
chen Hochschulbildung im Sinne der Protokollnotiz
Nr. 1 zu Teil I der Anlage 1a zum BAT, jedoch
gleichwertig* mit einem abgeschlossenen min-
destens sechssemestrigen deutschen wissenschaftli-
chen Hochschulstudium ist, erhalten eine Vergütung
entsprechend der Verg.Gr. II b BAT, nach dreijähri-
ger Bewährung in der Tätigkeit als Fremdsprachen-
lektor eine Vergütung entsprechend der Verg.Gr. II a
BAT.

4.3 Fremdsprachenlektoren mit einer abgeschlossenen
deutschen wissenschaftlichen Hochschulbildung 
im Sinne der Protokollnotiz Nr. 1 zu Teil I der An-
lage 1a zum BAT erhalten eine Vergütung nach
der Verg.Gr. II a BAT. Personen mit einem abge-
schlossenen mindestens sechssemestrigen deutschen
wissenschaftlichen Hochschulstudium erhalten eine
Vergütung entsprechend der Verg.Gr. II b BAT, nach
dreijähriger Bewährung in der Tätigkeit als Fremd-
sprachenlektor eine Vergütung entsprechend der
Verg.Gr. IIa BAT.

4.4 Fremdsprachenlektoren mit einem ausländischen
Studienabschluss, der einem abgeschlossenen min-
destens sechssemestrigen deutschen Hochschulstu-
dium gleichwertig* ist, und Fremdsprachenlektoren
mit einem solchen abgeschlossenen deutschen
Hochschulstudium, erhalten eine Vergütung entspre-
chend der Vergütungsgruppe IV b BAT, nach sechs-
jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit nach Vergü-
tungsgruppe IVa BAT.

4.5 Soweit ausnahmsweise Fremdsprachenlektoren ein-
gestellt werden sollen, die nicht die Voraussetzun-
gen nach Nummern 4.1 bis 4.4 erfüllen, bedarf die
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Festlegung der Vergütungsgruppe der Zustimmung
des Wissenschaftsministeriums.

§ 40 LHO bleibt unberührt.

5 Arbeitsvertragliche Regelungen
5.1 Allgemeines

Die Hochschulen schließen mit Fremdsprachenlek-
toren einen außertariflichen Arbeitsvertrag nach An-
lage 1 ab. Die Lehrkraft erhält bei Vertragsabschluss
eine Ausfertigung der aktuellen VwV Fremdspra-
chenlektoren.

5.2 Beschäftigungsdauer

Der Arbeitsvertrag ist unter Beachtung des gelten-
den Arbeitsrechts, insbesondere von §§ 14 ff. des
Teilzeit- und Befristungsgesetzes – TzBfG – vom
21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966) in der jeweils
geltenden Fassung und der von der Rechtsprechung
entwickelten Grundsätze, in der Regel zu befristen.

5.3 Aufgaben

5.3.1 Dem Fremdsprachenlektor obliegt als Lehrkraft für
besondere Aufgaben die Vermittlung praktischer
Fertigkeiten und Kenntnisse der im Arbeitsvertrag
festzulegenden Sprache/n. Dem Fremdsprachenlek-
tor obliegen nach Maßgabe der Festlegung durch die
Hochschule unter fachlicher Verantwortung eines
Professors insbesondere folgende Aufgaben:

a) Sprachpraktische Ausbildung,

b) Vermittlung von Kenntnissen über die Kultur des
Landes/der Länder der zu vermittelnden Fremd-
sprache/n (Landeskunde),

c) Bewertung der sprachlichen Leistungen der Stu-
dierenden,

d) Unterstützung bei der Vorbereitung von medien-
gestützten Lernprogrammen,

e) Betreuung der Institute für Fremdsprachenaus-
bildung,

f) Sonstige Aufgaben, die dem Fremdsprachenlek-
tor mitzuteilen sind.

5.3.2 Neben der Lehrtätigkeit wirkt der Fremdsprachen-
lektor innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit (auch
während der vorlesungsfreien Zeit) an den weiteren
Aufgaben der Hochschuleinrichtung mit, der er zu-
geordnet ist.

5.3.3 Der Fremdsprachenlektor kann nach Maßgabe der
entsprechenden Bestimmungen der Hochschulge-
setze (§ 50 Universitätsgesetz, § 37 Gesetz über die
Pädagogischen Hochschulen, § 37 Fachhochschul-
gesetz) auch zur Mitwirkung an Hochschulprüfun-
gen und solchen staatlichen Prüfungen, mit denen
ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, herange-
zogen werden.

5.3.4 Der Umfang der Lehrverpflichtung und die weiteren
Aufgaben werden von der Hochschule festgelegt.
Die Lehrtätigkeit muss zeitlich überwiegen.

5.4 Vergütung

Neben der Vergütung (§ 26 BAT) entsprechend den
in Nr. 4 festgelegten Vergütungsgruppen werden ge-
währt

a) eine Zulage entsprechend § 2 Abs. 3 und 4 sowie
§ 7 des Tarifvertrages über Zulagen an Ange-
stellte vom 17. Mai 1982 in der jeweils geltenden
Fassung,

b) vermögenswirksame Leistungen in entsprechen-
der Anwendung des Tarifvertrages über vermö-
genswirksame Leistungen an Angestellte vom
17. Dezember 1970 in der jeweils geltenden Fas-
sung und

c) eine Zuwendung in entsprechender Anwendung
des Tarifvertrages über eine Zuwendung für An-
gestellte vom 12. Oktober 1973 in der jeweils
geltenden Fassung. Bis zum Zeitpunkt einer
neuen Vereinbarung dieses gekündigten Tarif-
vertrages gelten die mit Verwaltungsvorschrift
des Finanzministeriums vom 21. Juli 2003, 
Az.: 1-0392.3-08/17 (GABl. S. 551), geregelten
Einschränkungen. Danach wird für die Höhe der
Zuwendung der jeweilige tarifliche Bemessungs-
satz, höchstens jedoch das Zwölffache des jewei-
ligen monatlichen Bemessungssatzes zu Grunde
gelegt, der für das Grundgehalt eines vergleich-
baren Beamten des Landes nach den landes-
gesetzlichen Vorschriften zu § 67 Bundesbesol-
dungsgesetz anzuwenden ist. Für die Berück-
sichtigung der familienbezogenen Anteile im
Ortszuschlag in der Zuwendung bleibt es jedoch
beim jeweils tariflich festgelegten Bemessungs-
satz.

5.5 Anwendung tariflicher und sonstiger Bestimmungen

5.5.1 Auf das Arbeitsverhältnis finden folgende Be-
stimmungen des Bundes-Angestelltentarifvertrages
(BAT) vom 23. Februar 1961 in der jeweils gelten-
den Fassung entsprechende Anwendung.

§§ 4 bis 14, 18 bis 21, 26, 27 Abschnitt A, §§ 29, 34,
36 bis 39, 41 bis 44, § 46 in Verbindung mit dem Ta-
rifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifver-
trag Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002 in
der jeweils geltenden Fassung, §§ 47, 48, 49 bis 64
und 70, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist.

§ 46 in Verbindung mit dem Tarifvertrag Altersver-
sorgung – ATV gilt nur, wenn unter Anrechnung von
VBL-Vorversicherungszeiten (ggf. von übergeleite-
ten Versicherungszeiten) bis zum 65. Lebensjahr
bzw. bei befristeten Arbeitsverträgen bis zum Ende
des befristeten Arbeitsvertrages (und ggf. eines 
sich anschließenden Arbeitsvertrages) die Wartezeit
von 60 berücksichtigungsfähigen Kalendermonaten
gemäß § 6 ATV erfüllt werden kann, die übrigen
Voraussetzungen für eine Pflichtversicherung erfüllt
sind (vgl. § 2 ATV) und eine Ausnahme (vgl. § 2
ATV in Verbindung mit Anlage 2 zum ATV – z. B.
Anwartschaft auf eine Beamtenversorgung –) nicht
vorliegt. Über die Erfüllung der Voraussetzungen für
eine VBL-Pflichtversicherung oder das Vorliegen
von Ausnahmetatbeständen entscheidet das Landes-
amt für Besoldung und Versorgung, soweit dieses
nach § 6 der Verordnung der Landesregierung und
des Finanzministeriums über die Zuständigkeiten
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des Landesamtes für Besoldung und Versorgung Ba-
den-Württemberg (LBVZuVO) vom 7. Dezember
1976 (GBl. S. 623) in der jeweils geltenden Fassung
nicht zuständig ist, die hierfür zuständige Hoch-
schule.

§§ 53 und 60 gelten mit der Maßgabe, dass das Ar-
beitsverhältnis nach Ablauf der Probezeit nur zum
Ende eines Semesters ordentlich gekündigt werden
kann und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
durch Erreichen der Altersgrenze zu dem Ende des
Semesters wirksam wird, in dem die Altersgrenze
erreicht wird.

5.5.2 Bei einem befristeten Arbeitsverhältnis findet an-
stelle der §§ 53, 55, 56 und 60 BAT Nr. 7 der Son-
derregelungen (SR 2 y BAT) in der jeweiligen Fas-
sung entsprechende Anwendung mit der Maßgabe,
dass das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Probezeit
nur zum Ende eines Semesters ordentlich gekündigt
werden kann.

5.5.3 Urlaub und arbeitsfreie Tage dürfen nur in der vor-
lesungsfreien Zeit genommen werden.

5.5.4 Für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit gilt das
Altersteilzeitgesetz vom 23. Juli 1996 (BGBl. I.
S. 1078) in der jeweils geltenden Fassung. Für die
Voraussetzungen der Altersteilzeit gilt ergänzend
dazu § 2 des Tarifvertrages zur Regelung der Alters-
teilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 in der je-
weils geltenden Fassung.

6 Anlagen
Der Musterarbeitsvertrag (Anlage 1) und die Mus-
terbeschreibung der Dienstaufgaben (Anlage 2) sind
Bestandteil dieser Verwaltungsvorschrift.

7 Abweichungen

Abweichungen von dieser Verwaltungsvorschrift
bedürfen der vorherigen Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums; § 40 LHO bleibt unberührt.

8 Übergangs- und Schlussbestimmungen

8.1 Diese Verwaltungsvorschrift wird im Gemeinsamen
Amtsblatt veröffentlicht.

8.2 Die Verwaltungsvorschrift tritt für Fremdsprachen-
lektoren an Fachhochschulen am 1. März 2004 und
für Fremdsprachenlektoren an Universitäten und
Pädagogischen Hochschulen am 1. April 2004 in
Kraft und nach einer Geltungsdauer von zwei Jahren
mit Ablauf des 28. Februar 2006 bzw. 31. März 2006
außer Kraft. Gleichzeitig treten alle dieser Verwal-
tungsvorschrift entsprechenden oder widersprechen-
den Bestimmungen außer Kraft.

8.3 Für die Gewährung von Jubiläumszuwendungen
werden die vor dem In-Kraft-Treten dieser Verwal-
tungsvorschrift zurückgelegten berücksichtigungs-
fähigen Zeiten im Sinne von § 39 Abs. 1 BAT bei der
Berechnung der Jubiläumsdienstzeit mitberücksich-
tigt.

8.4 Soweit vergleichbare unter den Geltungsbereich des
BAT fallende Angestellte für die Dauer eines mindes-
tens seit 31. Juli 2003 ununterbrochen fortbestehen-
den Arbeitsverhältnisses weiterhin eine ungekürzte
Zuwendung sowie ein Urlaubsgeld erhalten, gilt dies
entsprechend für Fremdsprachenlektoren im Sinne
dieser Vorschriften.

GABl. S. 994
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Als mikrobiologische Sachverständige zur Untersuchung
von Gegenproben (§ 42 des Gesetzes über den Verkehr mit
Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln
und sonstigen Bedarfsgegenständen (Lebensmittel- und Be-
darfsgegenständegesetz – LMBG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. September 1997 (BGBl. I S. 2296)) ist

gemäß § 24 des Gesetzes zur Ausführung des Lebensmittel-
und Bedarfsgegenständegesetzes (AGLMBG) vom 9. Juli
1991 (GBl. S. 473) die Lebensmittelchemikerin Anja Bostel,
Spittlerstraße 26, 70190 Stuttgart für den Bereich des Lan-
des Baden-Württemberg zugelassen worden.

GABl. S.1006
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Die Verwaltungsvorschrift vom 17. Juli 2002 (GABl. S. 587)
wird wie folgt geändert:

1. Nach Buchstabe c) Ziffer 4 wird folgende neue Ziffer 5
eingefügt:

»5. Vergütung von Referenten für 
die Betreuung von Teilnehmern an 
Fernstudien auf elektronischem Weg 
(z. B. per E-Mail / Chat-Rooms etc.)
pro Zeitstunde bis zu 26,– r«.

2. Die bisherige Ziffer 5 wird Ziffer 6.

3. In die neue Ziffer 6 wird folgender neuer Satz 2 einge-
fügt:

»Dasselbe gilt für eine Zeitstunde im Rahmen der Betreu-
ung von Teilnehmern an Fernstudien auf elektronischem
Weg (z. B. per E-Mail, Chat-Rooms etc.).«

Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

Die Änderungen treten zum 1. Januar 2004 in Kraft.
GABl. S.1006

Bekanntmachung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst
über die Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Vergütung 

von Koordinatoren, Seminarleitern und Referenten an der Exportakademie 
Baden-Württemberg, Reutlingen, sowie an deren Außenstellen 

(VwV-Vergütungsregelung Exportakademie)

Vom 21. November 2003

R E G I E R U N G S P R Ä S I D I U M  S T U T T G A R T

Bekanntmachung des Regierungspräsidiums Stuttgart über die Zulassung einer Sachverständigen
für die Untersuchung von Gegenproben nach § 42 des Gesetzes über den Verkehr mit

Lebensmitteln,Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen

Vom 1. Dezember 2003 – Az.: 35-5470.25/ Bostel, Anja –
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